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Erneuerungswahl der Kirchensynode für die Amtsdauer 2023-2027: Antrag und Bericht des 
Kirchenrates an die Kirchensynode

Antrag 
1. Vom Bericht des Kirchenrates betreffend die Erneuerungswahl der Kirchensynode für die 

Amtsdauer 2023–2027 wird zustimmend Kenntnis genommen.
2. Die Ergebnisse der Erneuerungswahl der Kirchensynode vom 12. März 2023 werden erwahrt.

Bericht

1 Ausgangslage

Die Wahl der Mitglieder der Kirchensynode ist in Art. 207–210 der Kirchenordnung der Evangelisch-
reformierten Landeskirche des Kantons Zürich vom 17. März 2009 (KO; LS 181.10) geregelt. Die 
Kirchenordnung bestimmt die Zahl der Mitglieder der Kirchensynode (Art. 207 KO), die 
Wahlkreiseinteilung (Art. 208 KO), die Sitzzuteilung zu den einzelnen Wahlkreisen (Art. 209 KO) und 
die Grundzüge des Wahlverfahrens (Art. 210 KO). Die von der Kirchensynode erlassene Verordnung 
über die Wahl der Kirchensynode vom 16. März 2010 (Synodalwahlverordnung, SWVO; LS 181.20) 
regelt die Einzelheiten des Synodewahlverfahrens.

2 Wahlvorbereitung und Durchführung der Wahl

Der Kirchenrat als wahlleitende Behörde (Artikel 20a lit. c KO und § 2 Abs. 1 SWVO) setzte am 2. März 
2022 den Termin für die Erneuerungswahl der Kirchensynode auf den 12. März 2023 (erster 
Wahlgang) fest. Für einen zweiten Wahlgang wurde der 18. Juni 2023 vorgesehen, was es ermöglicht 
hat, die Synodewahl vor der konstituierenden Synodeversammlung vom 3. Oktober 2023 
abzuschliessen. Nicht vorsehbar war im März 2022, dass am 12. März 2023 weder eine 
eidgenössische noch eine kantonale Vorlage zur Abstimmung kommen würde, was sich schliesslich 
auf die Wahlbeteiligung nachteilig auswirkte. Zudem sahen sich die politischen Gemeinden veranlasst, 
ihren Aufwand vollständig der Landeskirche in Rechnung zu stellen, sofern nicht gleichzeitig auf 
Gemeinde- oder Bezirksebene Wahlen und Abstimmungen stattfanden. 
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Ebenfalls mit Beschluss vom 2. März 2022 beauftragte der Kirchenrat den Leiter Rechtsdienst mit der 
Organisation der Erneuerungswahl der Kirchensynode und übertrug er die Aufgaben der Wahlleitung 
dem Kanton (bzw. dem Statistischen Amt des Kantons Zürich als hierfür seitens des Kantons 
zuständige Stelle).
Die vom Kirchenrat am 6. April 2022 beschlossene Verteilung der Sitze auf die Wahlkreise wurde am 
14. April 2022 im Amtsblatt des Kantons Zürich publiziert. Gegenüber der Zuteilung für die Amtsdauer 
2019–2023 ergab sich eine Verschiebung, indem der Wahlkreis II (Stadt Zürich, Stadtkreise 3 und 9) 
einen Sitz zugunsten des Wahlkreises XVII (Bülach) verlor. Die 120 Sitze der Kirchensynode verteilen 
sich wie folgt auf die 18 Wahlkreise (nicht aufgeführt sind die drei Sitze der Kirchgemeinschaften, die 
ihre Vertretung in der Kirchensynode gemäss Art. 210 Abs. 2 KO je in der Kirchgemeindeversammlung 
wählen):

Wahlkreise  Sitze

I Stadt Zürich, Stadtkreise 1 und 2 2

II Stadt Zürich, Stadtkreise 3 und 9 5

III Stadt Zürich, Stadtkreise 4 und 5 2

IV Stadt Zürich, Stadtkreise 6 und 10 5

V Stadt Zürich, Stadtkreise 7 und 8 4

VI Stadt Zürich, Stadtkreise 11 und 12 5

VII Dietikon 5

VIII Affoltern 5

IX Horgen 10

X Meilen 10

XI Hinwil 9

XII Uster 11

XIII Pfäffikon 6

XIV Stadt Winterthur 9

XV Winterthur Land 7

XVI Andelfingen 5

XVII Bülach 13

XVIII Dielsdorf 7

Total Kanton Zürich 120

Die Anordnung der Erneuerungswahl erfolgte durch Publikation im Amtsblatt des Kantons Zürich vom 
16. September 2022. Die bis 26. Oktober 2022 eingegangenen Wahlvorschläge wurden am 
4. November 2022 im Amtsblatt publiziert. In den Wahlkreisen II (Stadt Zürich, Stadtkreise 3 und 9) 
und VI (Stadt Zürich, Stadtkreise 11 und 12) wurden für die je fünf Sitze lediglich vier bzw. drei 
Personen vorgeschlagen. Im Wahlkreis XI (Hinwil) bewarben sich für die neun Sitze zehn Personen. 
Binnen der siebentägigen Nachfrist wurde in den Wahlkreisen VI (Stadt Zürich, Stadtkreise 11 und 12) 
und im Wahlkreis XII (Uster) je ein weiterer Wahlvorschlag zwei Personen eingereicht. Gemäss 
Publikation der definitiven Wahlvorschläge im Amtsblatt vom 16. November 2022 bewarben sich für die 
120 Sitze in der Kirchensynode 122 Kandidatinnen und Kandidaten (2019: 129 Kandidatinnen und 
Kandidaten), davon 77 bisherige Mitglieder der Kirchensynode (2019: 81 Mitglieder). In den 
Synodalwahlkreisen II (Stadt Zürich, Kreise 3 und 9) fehlte für einen Sitz ein Wahlvorschlag. In den 
Wahlkreisen XI (Hinwil) und XII (Uster) gingen mehr Wahlvorschläge ein, als Sitze zu besetzen waren. 
In diesen beiden Synodalwahlkreisen kam ein leerer Wahlzettel mit einem Beiblatt zur Anwendung. In 
den übrigen Wahlkreisen konnten gedruckte Wahlzettel verwendet werden (vgl. § 18 SWVO).
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3 Wahlergebnisse

3.1 Im Allgemeinen
Die vorläufigen Ergebnisse der Erneuerungswahl der Kirchensynode waren bereits am Abend des 
12. März 2023 im Internet einsehbar. Die amtliche Publikation der Wahlergebnisse erfolgte am 17.März 
2023 im Amtsblatt des Kantons Zürich (vgl. Anhang). 
Bis auf einen Sitz im Wahlkreis II (Stadt Zürich, Stadtkreise 3 und 9) konnten alle Sitze im ersten 
Wahlgang besetzt werden, wobei alle der 122 vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten das 
absolute Mehr erreichten. Ausser in den Wahlkreisen XI (Hinwil) und XII (Uster) sind die 
Wahlergebnisse in den einzelnen Wahlkreisen mit Art. 210 Abs. 3 KO vereinbar, wonach die Mehrheit 
der Vertreterinnen und Vertreter eines Wahlkreises nicht als Pfarrerin, Pfarrer, Angestellte oder 
Angestellter im Dienst einer Kirchgemeinde oder der Landeskirche stehen darf. Im Wahlkreis XI 
musste die Wahl eines Kandidaten und im Wahlkreis XII von zwei Kandidatinnen als ungültig erklärt 
werden und rückten Kandidaten nach, die das absolute Mehr ebenfalls erreicht haben und andernfalls 
als überzählig ausgeschieden wären. Gegen das Wahlergebnis wurde kein Rechtsmittel erhoben. 
Der zweite Wahlgang im Wahlkreis II fand am 18. Juni 2023 statt. Die nachträglich portierte Kandidatin 
wurde gewählt. Auch gegen diese Wahl wurde kein Rechtsmittel erhoben.
Die Kosten der Erneuerungswahl in die Kirchensynode lassen sich zurzeit noch nicht abschliessend 
beziffern, da die Abrechnungen teilweise noch ausstehen. Bezahlt wurden bisher rund 196'000 
Franken. Davon wurden seitens des Kantons rund 85'500 Franken in Rechnung gestellt (hiervon rund 
60'000 Franken für den Druck und die Verteilung der Wahlzettel; ein Teil davon wurde bereits zulasten 
der Rechnung 2022 abgerechnet). Die politischen Gemeinden stellten für ihren Aufwand bisher rund 
111'000 Franken in Rechnung, wobei die Rechnung der Stadt Zürich noch nicht vorliegt.

3.2 Statistisches
Die Stimmbeteiligung in den einzelnen Synodalwahlkreisen lag zwischen 9,0% (Synodalwahlkreis III, 
Stadt Zürich, Stadtkreise 4 und 5) und 19,2% (Synodalwahlkreis X, Meilen). Gesamtkantonal belief sie 
sich auf 14,5% (Erneuerungswahl 2019: 25,0%). Sie war somit mehr als 10% tiefer als 2019, was 
darauf zurückzuführen ist, dass nicht zugleich über kantonale und eidgenössische Vorlagen 
abgestimmt wurde, sondern nur vereinzelt Gemeindeabstimmungen und Ersatzwahlen für 
Bezirksbehörden stattfanden. Im zweiten Wahlgang im Wahlkreis II am 18. Juni 2023 belief sich die 
Stimmbeteiligung nur auf 10,5%, obschon gleichzeitig über mehrere umstrittene städtische und 
Bundesvorlagen abzustimmen war.
Alle 77 kandidierenden bisherigen Mitglieder wurden wieder gewählt. Somit wurden 43 Personen 
erstmals in die Kirchensynode gewählt. Hinzu kommen die drei Vertreter der französisch-, italienisch- 
und spanischsprachigen Kirchgemeinschaften, von denen zwei schon bisher der Kirchensynode 
angehörten. Die Erneuerungsquote im Rahmen der Synodewahl 2023 beträgt somit 35,8% 
(Erneuerungswahl 2019: 34,2%). Die Gewählten, welche die Wahl annahmen, weisen eine 
durchschnittliche Amtsdauer von 4,5 Jahren auf (Erneuerungswahl 2019: 5,0 Jahre).
Das jüngste Synodemitglied hat nach wie vor Jahrgang 1998, die ältesten Mitglieder Jahrgang 1947. 
Das Durchschnittsalter der Mitglieder der Kirchensynode beträgt neu 55,1 Jahre (2019: 54,6 Jahre). In 
der Kirchensynode sind zurzeit 53 Frauen (43,1%) und 70 Männer (56,9%) vertreten, was gegenüber 
der Erneuerungswahl von 2019 unverändert ist.
Mindestens 40 Mitglieder der Kirchensynode (32,9%) stehen in einem Arbeitsverhältnis zu einer 
Kirchgemeinde, zum Stadtverband Winterthur oder zur Landeskirche. Davon sind 25 Personen in 
einem Gemeindepfarramt oder in einem Pfarramt in Institutionen tätig (20,5%; Erneuerungswahl 2019: 
26,0%); 15 Personen stehen in einem Arbeitsverhältnis zu einer Kirchgemeinde oder zum 
Stadtverband Winterthur. 12 Mitglieder der Kirchensynode sind zugleich Mitglieder einer Kirchenpflege, 
9 Mitglieder der Kirchensynode Mitglieder einer Bezirkskirchenpflege. Mindestens 61 Mitglieder der 
Kirchensynode (50,0%; Erneuerungswahl 2019: 50,4%) stehen somit in einem der genannten 
kirchlichen Ämter oder Dienste. Hinzu kommen jene Mitglieder der Kirchensynode, die einer 
kirchgemeindlichen Rechnungsprüfungskommission, dem Parlament der Kirchgemeinde Zürich oder 
einer Kirchenkreiskommission in der Kirchgemeinde Zürich angehören. Die Zahl jener Mitglieder, die in 
einem kirchlichen Amt oder Dienst stehen, ist somit leicht zurückgegangen.
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4 Fazit

Die Synodalwahlverordnung hat sich auch bei dieser Erneuerungswahl bewährt. Ein zwingender 
Änderungs- oder Ergänzungsbedarf besteht aus rechtlicher und organisatorischer Sicht nicht. 
Allerdings drängt sich eine Anpassung der Synodalwahlverordnung an das per 1. Oktober 2022 
teilrevidierte Gesetz über die politischen Rechte auf, das neu die Möglichkeit vorsieht, auch bei einen 
zweiten Wahlgang Wahlvorschläge einreichen zu können, sodass im zweiten Wahlgang dem leeren 
Wahlzettel ein Beiblatt beigelegt werden kann (vgl. §§ 8a und 84b GPR). Eine dahingehende 
Teilrevision der Synodalwahlverordnung ist in Vorbereitung und wird der Kirchensynode voraussichtlich 
im kommenden Jahr unterbreitet werden. Zu prüfen ist auch, ob die Wahlkreise I und III (Stadt Zürich, 
Stadtkreise 1 und 2, sowie Stadt Zürich, Stadtkreise 4 und 5), in denen nur je zwei Sitze zu vergeben 
sind, zu einem Wahlkreis zusammengelegt werden sollen, damit im Bezirk Zürich in etwa gleich grosse 
Wahlkreise entstehen. Eine weitere Frage ist, ob in Zukunft die bestehende bzw. die beabsichtigte 
Fraktionszugehörigkeit auf dem Wahlvorschlag anzugeben und auf dem Wahlzettel aufzuführen sein 
wird.

Zürich, 12. Juli 2023

Im Namen des Kirchenrates
Michel Müller Stefan Grotefeld
Kirchenratspräsident Kirchenratsschreiber
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Anhang

Ergebnisse des ersten Wahlgangs der Erneuerungswahl in die Kirchensynode vom 12. März 
2023 für die Amtsdauer 2023–2027
(gemäss Publikation im Amtsblatt des Kantons Zürich vom 17. März 2023)
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Ergebnis des zweiten Wahlgangs der Erneuerungswahl in die Kirchensynode vom 18. Juni 2023 
für die Amtsdauer 2023–2027
(gemäss Publikation im Amtsblatt des Kantons Zürich vom 23. Juni 2023
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Ergebnis der Wahl der Vertreter der drei Kirchgemeinschaften in der Kirchensynode

Durch die jeweilige Kirchgemeindeversammlung wurden gewählt:

Eglise évangélique réformée zurichoise de langue française Daniel Lavanchy
Chiesa Evangelica di Lingua Italiana di Zurigo Giorgio Girardet
Iglesia Evangélica Hispana del Cantón de Zúrich Alfredo Diez
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Debatte
Alterspräsident Willi Honegger (Bauma): Wir kommen zum Traktandum 3, die Erwahrung, der 
Erneuerungswahl in die Kirchensynode. Ich erläutere das Wahlverfahren, es ist geregelt in § 114 bis 
118 der Geschäftsordnung der Kirchensynode. Es wird offen abgestimmt, ausser es würde ein Antrag 
auf geheime Wahl gestellt und 1/3 der Anwesenden stimmt diesem Antrag zu. Es müssten also 40 
Personen diesem Antrag zustimmen. Wird ein Antrag auf geheime Wahl gestellt? Dies ist nicht der 
Fall. Damit ist offene Wahl oder offene Abstimmung beschlossen. 
Der Kirchenrat erstattet Antrag und Bericht über die Erneuerungswahlen in der Kirchensynode. Sie 
haben den Antrag und Bericht rechtzeitig via CMI erhalten. Die Kirchensynode entscheidet an ihrer 
konstituierenden Versammlung – also heute – über die gegen die Wahlen erhobenen Rechtsmittel und 
erwahrt die Ergebnisse der Wahlen. Mit diesem Erwahrungsbeschluss stellt die Kirchensynode die 
Rechtskraft der Wahlen fest und nimmt formell Kenntnis. Ich schlage Ihnen vor, den Antrag und Bericht 
des Kirchenrats in gewohnter Weise zu behandeln. Das Büro der vergangenen Amtsperiode hat den 
Bericht geprüft. Sofern keine Anträge auf Nichteintreten oder Rückweisung gestellt werden, wird auf 
die Eintretensdebatte verzichtet. Gibt es Anträge auf Nichteintreten oder auf Rückweisung? Das ist 
nicht der Fall. Daher übergebe ich jetzt das Wort an Simone Schädler für den Bericht des Büros.

Simone Schädler (Effretikon): Mit viel Freude sitze oder stehe ich jetzt heute am Mikrofon. Weitere vier 
Jahre sind vergangen und wieder haben sich 123 Personen für das Amt in der Synode wählen lassen. 
Die einen von Ihnen sind alte Hasen, andere kommen zum ersten Mal in ihrem Leben mit der 
parlamentarischen Arbeit in Kontakt. Wichtig ist, dass Sie Ihre Freude an der parlamentarischen Arbeit 
nicht verlieren. Seien Sie neugierig, bringen Sie sich ein, bleiben Sie auch mal hartnäckig. Ob es mehr 
Frauen als Männer in der Synode hat, ob der Anteil der Pfarrpersonen gegenüber vor vier Jahren 
gestiegen ist oder nicht, das steht alles im Bericht. Diesen Bericht haben Sie mit der Einladung auf Ihre 
zhref-Mailadresse erhalten oder mit dem Link ins CMI, dort ist der Bericht auch nachzulesen. Ich danke 
Ihnen ganz herzlich für Ihr Engagement und hoffe, dass die nächsten vier Jahre auch so kurzweilig 
werden wie die vergangene Amtsdauer. Im Namen des Büros möchte ich Ihnen den Antrag und 
Bericht des Kirchenrats zur Annahme empfehlen.

Alterspräsident Willi Honegger (Bauma): Nun erteile ich das Wort an unseren Kirchenratsschreiber 
Stefan Grotefeld zum selben Bericht.

Kirchenratsschreiber Stefan Grotefeld (Zürich): Sehr geehrter Herr Alterspräsident, sehr geehrte 
Mitglieder der Kirchensynode, sehr geehrte Mitglieder des Kirchenrats. Mit dem vorliegenden Bericht 
und den Unterlagen hat Ihnen der Kirchenrat bereits einen ausführlichen Überblick über die 
Erneuerungswahlen der Kirchensynode für die Amtsdauer 2023-2027 vorgelegt. Ich kann mich daher 
kurz fassen und greife lediglich zwei Punkte heraus.
Zum einen weise ich Sie darauf hin, dass es im Wahlkreis Meilen bereits vor der heutigen Erwahrung 
der Wahl einen Rücktritt gegeben hat.
Zum anderen möchte ich kurz auf die niedrige Wahlbeteiligung eingehen. Wie Sie dem Bericht des 
Kirchenrats entnehmen können, lag die Wahlbeteiligung in den einzelnen Synodalwahlkreisen 
zwischen 9,0% und 19,2%. Gesamtkantonal betrug sie 14,5%. Damit fiel die Wahlbeteiligung 
bedauerlicherweise um mehr als 10% tiefer aus als vor vier Jahren. Falls Sie sich gefragt haben, was 
der Grund für diese tiefe Wahlbeteiligung war, so liegt die Antwort auf der Hand: Am 12. März 2023 
stand weder eine eidgenössische noch eine kantonale Vorlage zur Abstimmung und auch auf 
Gemeinde- und Bezirksebene fanden nur vereinzelt Wahlen oder Abstimmungen an diesem Termin 
statt. Als der Kirchenrat den Wahltermin ein Jahr vorher festlegte, war dies leider nicht vorhersehbar. 
Was folgt daraus? Die Antwort scheint nach dem zuvor Gesagten wiederum offensichtlich zu sein: Wir 
sollten ab heute kräftig die Daumen dafür drücken, dass in vier Jahren, am 28. Februar oder am 6. 
Juni 2027, nicht nur die nächsten Erneuerungswahlen zur Kirchensynode stattfinden, sondern auch 
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eidgenössische und kantonale Vorlagen zur Abstimmung kommen. Für den Fall, dass das 
Daumendrücken - ohnehin ein Brauch zweifelhaften Ursprungs, wurde die Geste im Mittelalter doch 
offenbar zum Abhalten von Hexen und Dämonen verwendet - erfolglos bleibt, bedarf es allerdings 
geeigneter Begleitmassnahmen. Dem Kirchenrat ist das bewusst. Nicht umsonst hat er deshalb noch 
in der letzten Amtsperiode in Aussicht gestellt, dass er als wahlleitende Behörde versuchen wird, mit 
geeigneten Massnahmen das Interesse der Kirchenmitglieder an den Synodewahlen zu wecken.
Werbung für die Kirchensynode zu machen, ist allerdings keine Aufgabe, die der Kirchenrat allein 
erfüllen könnte. Vielmehr tragen auch Sie als Synodale durch Ihr Wirken dazu bei. Und eben dazu 
wünsche ich Ihnen Gottes Segen und beschränke mich heute ansonsten darauf, Ihnen, sehr geehrte 
Synodale, die Zustimmung zu den Anträgen des Kirchenrats im Hinblick auf die Erwahrung der 
Erneuerungswahlen der Kirchensynode für die Amtsdauer 2023-2027 zu empfehlen.

Alterspräsident Willi Honegger (Bauma): Herzlichen Dank unserem Kirchenratsschreiber Stefan 
Grotefeld für diese Ausführungen. Wir werden nun Antrag und Bericht abschnittweise durchgehen und 
zum Schluss werden wir über die einzelnen Anträge (Anträge sind dort gekennzeichnet als 1. und 2.) 
abstimmen. Sind Sie mit dem Vorgehen einverstanden? 
So kommt also die Detailberatung des Berichts. Zuerst ist die Ausgangslage, Punkt 1 im Bericht. Bei 
Wortmeldungen müssten Sie sich jetzt melden. 
Dann Punkt 2 ist die Wahl, Vorbereitung und Durchführung der Wahl. Sie haben ja auch sämtliche 
Wahlresultate erhalten aus jedem einzelnen Wahlkreis. Gibt es dazu Wortmeldungen? Nein. 
Der 3. Punkt sind die Wahlergebnisse. Da gibt es die Wahlergebnisse im Allgemeinen und dann gibt 
es auch noch interessante statistische Angaben: Zum Beispiel sieht man da, dass 35,8% sind neu in 
die Synode gewählt, also gerade etwa 1/3, woraus wir schliessen, dass das ein würdiger 
landeskirchlicher Durchschnitt ist. Wenn man drei Amtsdauern in der Synode verbringt, dann gibt es 
das immer, dass 1/3 aufhört und 1/3 neu anfängt. Das ermöglicht eine gute Kontinuität. Keine 
Wortmeldung zu Punkt 3. 
Punkt 4, Fazit ganz am Schluss? keine Wortmeldung. Die Detailberatung ist damit abgeschlossen 
Wünschen Simone Schädler und/oder Stefan Grotefeld ein Schlusswort? Das ist nicht der Fall. 
Wir kommen also zu den Abstimmungen. Wir stimmen ab über die beiden Anträge des Kirchenrats: 
Vom Antrag 1 vom Bericht des Kirchenrats betreffend der Erneuerungswahl der Kirchensynode für die 
Amtsdauer 2023-2027 wird zustimmend Kenntnis genommen. Wird ein Gegenantrag gestellt? Das ist 
nicht der Fall. Antrag 1 ist genehmigt. 
Antrag 2: Die Ergebnisse der Erneuerungswahl der Kirchensynode vom 12. März 2023 werden 
erwahrt. Wird ein Gegenantrag gestellt? Das ist nicht der Fall. Daher ist Antrag 2 genehmigt. 
Wir kommen zur Schlussabstimmung, welche wir mit der Abstimmungsanlage durchführen. Wer dem 
Bericht und Antrag des Kirchenrats vom 12. Juli 2023 betreffend Erneuerungswahlen der 
Kirchensynode für die Amtsdauer 2023-2027 zustimmt, drücke die Ja-Taste. Wer ihn ablehnt, die Nein-
Taste. Allenfalls die Enthaltungs-Taste. Bitte drücken Sie jetzt.
Die Synodalen nehmen den Antrag und Bericht des Kirchenrats mit 117 Ja-Stimmen und 0 Nein-
Stimmen bei 0 Enthaltungen an.
Ich sehe, wir beginnen diese Legislatur der Kirchensynode im Geist der Einheit. Wenn Sie denken, 
eine Person sei uns abhandengekommen: Das bin ich. Hier vorne stimmt man nicht mit, höchstens bei 
Stimmengleichheit.

Die Kirchensynode beschliesst:
1. Von Antrag und Bericht des Kirchenrates betreffend die Erneuerungswahl der Kirchensynode für 

die Amtsdauer 2023–2027 wird zustimmend Kenntnis genommen.
2. Die Ergebnisse der Erneuerungswahl der Kirchensynode vom 12. März 2023 werden erwahrt.
3. In der Schlussabstimmung wird dem Antrag und Bericht des Kirchenrates betreffend die 

Erneuerungswahl der Kirchensynode für die Amtsdauer 2023–2027 mit 117 Ja-Stimmen zu 
0 Nein-Stimmen bei 0 Enthaltungen zugestimmt.
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Für richtigen Auszug

Simone Schädler Barbara von Gunten
Präsidentin 1. Sekretärin


